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Bekanntmachung Bauleitplanverfahren im beschleunigten Verfahren geméaR 13a
BauGB - Bekanntmachung der Vertffentlichung geman 8 3 Abs. 2 BauGB

fir den Entwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Griinordnungsplan ,,1.
Anderung des Bebauungsplanes - Anderung des Bebauungsplanes fiir das Gebiet
sudlich von Regenstauf und des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Regenstauf Sud-
Teil 11l - SO Lebensmitteleinzelhandel” des Marktes Regenstauf im beschleunigten
Verfahren gemal 13a BauGB

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 17.03.2026 den Entwurf des
Bebauungsplanes mit integriertem Griinordnungsplan ,1. Anderung des Bebauungsplanes -
Anderung des Bebauungsplanes firr das Gebiet stdlich von Regenstauf und des
Bebauungsplanes Gewerbegebiet Regenstauf Sud-Teil Il - SO Lebensmitteleinzelhandel®
des Marktes Regenstauf im beschleunigten Verfahren gemaf 13a BauGB gebilligt und die
Veroffentlichung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Der Geltungsbereich befindet sich an der Regensburger Stral3e 47 und umfasst die
Flurnummern 704 (Teilflache), 704/3 und 704/5, Gemarkung Regenstauf. Das Plangebiet ist
an das uberortliche Verkehrsnetz tber die Regensburger StralRe / StaatsstralRe St2397
angebunden. Die unmittelbare Erschlie3ung wird sich im Vergleich zum Bestand durch die
Erweiterungsplanung nicht verandern. Die Planungen sind im unten nachfolgenden Lageplan
dargestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begriindung werden im Internet unter
https://www.regenstauf.de/bauen-und-wirtschaft/bauen-und-wohnen/aktuelle-
bauleitplanverfahren vom 08.06.2026 bis einschlie3lich 13.07.2026 verdffentlicht.

Zusatzlich zur Veroéffentlichung im Internet werden als andere leicht zu erreichende Zugangs-
moglichkeit in der Zeit vom 08.06.2026 bis einschlief3lich 13.07.2026 der Entwurf des
Bebauungsplans und die Begriindung im Rathaus Regenstauf, Bahnhofstral3e 15, 93128
Regenstauf, im Bauamt, 1.0G, auf dem Gang zwischen Zimmer 37 und 38 am Montag,
Dienstag, Mittwoch von 8.00 bis 12.00 Uhr und am Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr,
Donnerstag von 13.30 bis 17.30 Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr &éffentlich ausgelegt.
Die genannten Vorschriften und Normen nach DIN kénnen in dieser Zeit dort ebenfalls
eingesehen werden. In besonderen Fallen kénnen unter Rufnummer 09402/509-35 auch
andere Termine vereinbart werden.

Stellungnahmen sollen wahrend dieser Frist elektronisch an die E-Mail-Adresse
Bauplanungsamt@regenstauf.de und bei Bedarf in Textform an den Markt Regenstauf,
Bahnhofstral3e 15, 93128 Regenstauf oder wahrend der Dienststunden zur Niederschrift
abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kénnen bei der Beschlussfassung tber den
Bebauungsplan unberticksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und
nicht hatte kennen missen und deren Inhalt fiir die Rechtmafigkeit des Bebauungsplans
nicht von Bedeutung ist.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt.
Gemal § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 13 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen,
dass von der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a
BauGB und von der Angabe von 8§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfugbar sind, abgesehen wird.
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Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist zusatzlich im Internet unter
https://www.regenstauf.de/bauen-und-wirtschaft/bauen-und-wohnen/aktuelle-
bauleitplanverfahren eingestellt.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB zu verdffentlichenden
Unterlagen sind auch tber das zentrale Internetportal des Landes zuganglich.

Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1
Buchst. e DSGVO i.V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung Gber das Ergebnis der
Prifung. Weitere Informationen enthnehmen Sie bitte dem Formblatt ,Datenschutzrechtliche
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren®, das ebenfalls veréffentlicht und 6ffentlich
ausgelegt wird.

Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbanden:

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemalR § 7 Absatz 3 Satz 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen
Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Vero6ffentlichungsfrist nicht oder
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hatte geltend machen kénnen (§ 3 Abs. 3
BauGB).

Regenstauf, 28.04.2026

Markt Regenstauf

Schindler
1. Blrgermeister
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Satzung zur Regelung von Fragen
des ortlichen Gemeindeverfassungsrechts

Vom 6. Mai 2026

Der Markt Regenstauf erlasst auf Grund der Art. 20 a, 23, 32, 33, 35, 88 und 103 der
Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern folgende Satzung:

§1
Zusammensetzung des Marktgemeinderats

Der Marktgemeinderat besteht aus dem berufsmafRligen ersten Burgermeister und 24
ehrenamtlichen Mitgliedern.

8§82
Ausschiisse

(1) Der Marktgemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende
standige Ausschisse:

a) den Haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und
10 ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitgliedern,

b) den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und
10 ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitgliedern,

¢) den Rechnungsprifungsausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 4 weiteren
Mitgliedern des Marktgemeinderats,

d) den Ferienausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 10 ehrenamtlichen
Marktgemeinderatsmitgliedern.

(2) Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchstaben a), b) und d) genannten Ausschiissen fiihrt der
erste Blrgermeister.

(3) Die Ausschusse sind vorberatend tatig, soweit der Marktgemeinderat selbst zur
Entscheidung zustandig ist. Im Ubrigen beschliel3en sie anstelle des Marktgemeinderats
(beschlieRende Ausschiisse).

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschisse im Einzelnen ergibt sich aus der Geschaftsordnung,
soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist.

(5) Der Haupt- und Finanzausschuss (Absatz 1 Buchstabe a) ist zugleich Werkausschuss fur
den Eigenbetrieb Wasserwerk Regenstauf.

83
Tatigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;
Entschadigung

(1) Die Tatigkeit der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Marktgemeinderats und seiner
Ausschisse. AulRerdem konnen einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und
Uberwachungsbefugnisse nach naherer Vorschrift der Geschéftsordnung iibertragen
werden.
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(2) Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhalten fur ihre Tatigkeit als
Entschadigung einen Pauschalbetrag von monatlich 110 € und ein Sitzungsgeld von je
60 € fir die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Marktgemeinderats oder eines
Ausschusses. Werden Marktgemeinderatsmitglieder auf3erhalb von Gemeinderats- und
Ausschusssitzungen zu Dienstgeschéaften herangezogen, so erhalten sie hierfiir ebenfalls
eine Aufwandsentschadigung nach Absatz 5.

(3) Marktgemeinderatsmitglieder, die zu weiteren Stellvertretungen des ersten Blrgermeisters
bestimmt wurden, erhalten fur jeden vollen Tag der Vertretung eine Entschadigung von
200 €. Fur die stundenweise Vertretung des ersten Blrgermeisters betragt die
Entschadigung 15 € je Stunde.

(4) Die Mitglieder des Rechnungsprifungsausschusses erhalten ein Sitzungsgeld von 20 € je
volle Stunde fur die Prifungstatigkeit.

(5) Marktgemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben aul3erdem
Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls. Selbstandig Tatige erhalten
eine Pauschalentschadigung von 20 € je volle Stunde flr den Verdienstausfall, der durch
Zeitversaumnis ihrer beruflichen Téatigkeit entstanden ist. Sonstige Marktgemeinde-
ratsmitglieder, denen im beruflichen oder hauslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in
der Regel nur durch das Nachholen versdumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschadigung von 20 € je
volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag innerhalb
einer Ausschlussfrist von einem halben Jahr gewahrt.

(6) Daneben erhalten die Marktgemeinderatsmitglieder fur die Teilnahme an den Sitzungen
ihrer Fraktionen oder Ausschussgemeinschaften (8 5 Abs. 1 und 2 GeschO) zur
Vorbereitung und Vorberatung einer Marktgemeinderatssitzung jeweils ein Sitzungsgeld
von 40 €.

(7) Mitglieder des Marktgemeinderates, die keiner Fraktion oder Ausschussgemeinschaft
angehoren, erhalten ersatzweise eine Jahrespauschale von 200 €.

(8) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten fir auswartige Tatigkeit Reisekosten
und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes.

(9) Die Sitzungsgelder werden jeweils zum Ende eines Quartals Uberwiesen. Die Pauschale
nach Abs. 5 wird zum Jahresende, bzw. Ende der Wabhlperiode (anteilig) an die
Vorsitzenden, bzw. Sprecher tberwiesen.

(10) Die Abséatze 2 bis 9 gelten fur Ortssprecher entsprechend.

§4
Sonderentschadigungen

(1) Ehrenamtliche Marktgemeinderatsmitglieder und ehrenamtlich tatige Gemeindebiirger die
durch Wahl oder Beschluss des Marktgemeinderates flr besondere Aufgaben bestellt
sind, erhalten flir ihre Tatigkeit eine monatliche Aufwandsentschadigung von 100 €, soweit
eine Entschadigung nicht nach anderen Gesetzen oder Bestimmungen zusteht. Der
Marktgemeinderat kann im Einzelfall auch eine hdhere Aufwandsentschéadigung
gewdahren, wenn dies im Verhdltnis zu Umfang und Aufwand der Tatigkeit gerechtfertigt

Markt
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ist. FUr Termine und Veranstaltungen, an denen sie im Auftrag des ersten Blrgersmeisters
teilnehmen, erhalten die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder zusatzlich zur
monatlichen Aufwandsentschadigung nach Satz 1 eine Entschadigung von 15 € je Stunde.

(2) Ehrenamtliche Gemeindebirger, die insbesondere fur eine voribergehende
ehrenamtliche Tatigkeit im Mehrgenerationenhaus oder Beaufsichtigung bzw. Betreuung
von Kindern, Jugendlichen oder Senioren eingesetzt werden, erhalten nach Anforderung
an ihre Aufgabe eine stindliche Aufwandsentschadigung von bis zu 15 €.

(3) Der Marktgemeinderat kann im Einzelfall auch eine héhere Aufwandsentschadigung
gewdahren, wenn dies im Verhdltnis zu Umfang und Aufwand der Tatigkeit gerechtfertigt
ist.

(4) 8 3 Abs. 5 und 6 Satz 1 gelten entsprechend.

(5) Fraktionsvorsitzende erhalten neben den Entschadigungen nach § 3 Abs. 2 eine weitere
monatliche Aufwandsentschadigung von 130 € zuzlglich jeweils 8 € pro Fraktionsmitglied.

(6) Ehrenamtlich tatigen Gemeindebiirgern kann Reisekostenzusage gewahrt werden.

§5
Erster Blrgermeister
Der erste Blrgermeister ist Beamter auf Zeit.
§6
Weitere Blrgermeister
Die weiteren Burgermeister und Burgermeisterinnen sind Ehrenbeamte.
87
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur
Regelung von Fragen des ortlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 6. Mai 2020 aul3er

Kraft.

Regenstauf, den 06.05.2026

Schindler
Erster Burgermeister

Markt F .
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Geschéaftsordnung des Marktgemeinderats
(Geschaftsordnung — GeschO)

Vom 6. Mai 2026

Der Marktgemeinderat des Marktes Regenstauf gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der
Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) folgende

Geschaftsordnung:
A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben
|. Der Marktgemeinderat

§1
Zustandigkeit im Allgemeinen

(1) Der Marktgemeinderat beschliel3t Uber alle Angelegenheiten des eigenen und des
Ubertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdrticklich beschlieRenden Ausschiissen
ubertragen sind oder aufgrund Gesetz bzw. Ubertragung durch den Gemeinderat in die
Zustandigkeit des ersten Blrgermeisters fallen.

(2) 'Der Marktgemeinderat Ubertragt die in § 8 genannten Angelegenheiten vorberatenden
Ausschissen zur Vorbereitung der Marktgemeinderatsentscheidungen und die in 8 9
genannten Angelegenheiten beschlieRenden Ausschiissen zur selbststandigen Erledigung.
2Er kann sich die Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wenn das die
Bedeutung der Angelegenheit erfordert; 8 9 Abs. 3 Nr. 3 bleibt unberthrt.

§2
Aufgabenbereich des Marktgemeinderats
Der Marktgemeinderat ist insbesondere fir folgende Angelegenheiten zustéandig:

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsanderungen der Gemeinde und zu
Anderungen des Namens der Gemeinde oder eines Gemeindeteils (Art. 2 und 11
GO),

2. die Entscheidung tber Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberkennung
des Ehrenburgerrechts (Art. 16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschisse sowie die Zuteilung der
Aufgaben an diese (Art. 32, 33 GO),

Markt
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die Aufstellung von Richtlinien fir laufende Angelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz
2 GO,

die Verteilung der Geschafte unter die Marktgemeinderatsmitglieder (Art. 46 Abs. 1
Satz 2 GO),

die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),

die Beschlussfassung uber Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Gemeinde
insbesondere der kommunalrechtlichen Genehmigung bedarf,

den Erlass, die Anderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen,

die Beschlussfassung Uber die allgemeine Regelung der Bezlige der
Gemeindebediensteten und Uber beamten-, besoldungs-, versorgungs- und
disziplinarrechtliche Angelegenheiten der Burgermeister und Burgermeisterinnen und
der berufsmafiigen Gemeinderatsmitglieder, soweit nicht das Gesetz iber kommunale
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische Disziplinargesetz etwas
anderes bestimmen,

die  Beschlussfassung Uber die  Haushaltssatzung und Uber die
Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 68 GO),

die Beschlussfassung uber den Finanzplan (Art. 70 GO),

die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschliisse der Eigenbetriebe mit
kaufménnischem Rechnungswesen sowie die Beschlussfassung lUber die Entlastung
(Art. 102 GO),

die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO uber gemeindliche
Unternehmen (z.B. Errichtung, Ubernahme, Erweiterung, Beteiligung),

die hinsichtlich der Eigenbetricbe dem Gemeinderat im Ubrigen gesetzlich
vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 88 GO),

die Bestellung und die Abberufung der Leitung und Stellvertretung des
Rechnungsprifungsamts und der Prufer oder Priferinnen (Art. 104 Abs. 3 GO) sowie
die Benennung und Abberufung des oder der behérdlichen Datenschutzbeauftragten,

die Entscheidung Uber die Zulassigkeit eines Blrgerbegehrens (Art. 18 a Abs. 8 GO)
und die Durchfihrung eines Burgerentscheids (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO),

die allgemeine Festsetzung von Gebuhren, Tarifen und Entgelten,

die Beschlussfassung tiber die Beteiligung an Zweckverb&nden und, soweit hoheitliche
Befugnisse Ubertragen werden, Gber den Abschluss von Zweckvereinbarungen,

die grundsétzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z.B. der
Bauleitplanung (Flachennutzungsplanung und Bebauungsplanung), der Ortsplanung,
der Landschaftsplanung und der Landesplanung, der Gewasserplanung und
gemeindetbergreifender Planungen und Projekte,

die Namensgebung fir Straen, Schulen und sonstige offentliche Einrichtungen,

Markt
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21. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertretern der Gemeinde in
andere Organisationen und Einrichtungen,

22. die Beschlussfassung uber die Vereinbarung einer kommunalen Partnerschatft,

23. die Bestatigung des Feuerwehrkommandanten und der Stellvertreter des
Feuerwehrkommandanten,

24. den Vorschlag von Schoffen,
25. die Beschaffung von Dienstfahrzeugen fir Burgermeister,

26. die grundsatzlichen Angelegenheiten gemeindlich  verwalteter  Stiftungen,
insbesondere Anderungen des Stiftungszwecks.

Il. Die Marktgemeinderatsmitglieder

§3
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder, Befugnisse

(1) Marktgemeinderatsmitglieder Uben ihre Tatigkeit nach ihrer freien, nur durch die
Rucksicht auf das 6ffentliche Wohl bestimmten Uberzeugung aus und sind an Auftrage
nicht gebunden.

(2) Fur die allgemeine Rechtsstellung der Marktgemeinderatsmitglieder (Teilnahmepflicht,
Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen
personlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprichen Dritter, Ablehnung,
Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56
a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz.

(3) Der Marktgemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen
Beschluss einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur
Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Uberwachung der gemeindlichen
Verwaltungstatigkeit betrauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).

(4) Zur Ausitbung von Verwaltungsbefugnissen sind Marktgemeinderatsmitglieder nur
berechtigt, soweit ihnen der erste Birgermeister im Rahmen der Geschaftsverteilung nach
Anhorung der weiteren Burgermeister oder Burgermeisterinnen einzelne seiner Befugnisse
(88 12 bis 16) ubertragt (Art. 39 Abs. 2 GO).

(5) *Marktgemeinderatsmitglieder, die eine Tatigkeit nach Absatz 3 oder 4 austiben, haben
ein Recht auf Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von
Tagesordnungspunkten der nachsten Sitzung erhalt jedes Marktgemeinderatsmitglied nach
vorheriger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die entscheidungserheblichen
Unterlagen, sofern Griinde der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3lm Ubrigen haben
Marktgemeinderatsmitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom Marktgemeinderat
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durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. “Das Verlangen zur
Akteneinsicht ist gegenuber dem ersten Burgermeister geltend zu machen.

§4

Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) *Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente sind
so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 2Im Umgang mit
solchen Dokumenten beachten die Marktgemeinderatsmitglieder Geheimhaltungsinteressen
und den Datenschutz. *Werden diese Dokumente fir die Tatigkeit als
Marktgemeinderatsmitglied nicht mehr benétigt, sind sie zuriickzugeben oder
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu I6schen.

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung fur den
Marktgemeinderat. 2Eine  Veroffentlichung der Beschlussvorlagen und  weiterer
Sitzungsunterlagen durch Marktgemeinderatsmitglieder ist nur zuldssig, wenn der erste
Burgermeister und der Marktgemeinderat unter Bericksichtigung des Datenschutzes
zugestimmt haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedurfen. 3Die  Veroffentlichung  von
Beschlussvorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtoffentlichen Sitzungen ist nicht
zulassig.

(3) Die Marktgemeinderatsmitglieder, die Uber die technischen Voraussetzungen zum
Versenden und Empfangen elektronischer Post verfiigen, kdnnen dem ersten Blrgermeister
schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 25
Ubersandt bzw. von der Antrage im Sinne des § 26 versandt werden.

(4) *Die Nutzung elektronischer Medien wahrend der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch
sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefahrdet und der Sitzungsverlauf nicht gestort wird.
2Fur die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Marktgemeinderatsmitglieder gelten §
21 Abs. 2 Satze 3 und 4 entsprechend.

8§85
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

(1) Marktgemeinderatsmitglieder konnen sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu
Fraktionen zusammenschlieRen. 2Eine Fraktion muss mindestens zwei Mitglieder haben.
3Die Bildung und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre
Stellvertretung sind dem ersten Bilrgermeister mitzuteilen; dieser unterrichtet den
Marktgemeinderat. “Satz 3 gilt entsprechend fur wahrend der Wahizeit eintretende
Anderungen des Starkeverhaltnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 GO).

(2) Einzelne Marktgemeinderatsmitglieder und kleine Gruppen oder Fraktionen, die
aufgrund ihrer eigenen Starke keine Vertretung in den Ausschissen erreichen wirden,
konnen sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschisse
zusammenschlie3en (Ausschussgemeinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). 2Absatz 1 Satz
3 gilt entsprechend.
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§6

BerufsmafRige Marktgemeinderatsmitglieder

Berufsmaflige Marktgemeinderatsmitglieder werden nicht gewahlt.

Ill. Die Ausschiisse

1. Allgemeines

§7
Bildung, Vorsitz, Auflésung

(1) YIn den Ausschiissen nach § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des ortlichen
Gemeindeverfassungsrechts sind die den Marktgemeinderat bildenden Fraktionen und
Gruppen unter Berlcksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemdaR ihren
Vorschlagen nach dem Verhéltnis ihrer Starke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO). 2Die
Sitze werden nach dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt. *Dabei wird die Zahl der
Marktgemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der Zahl
der zu vergebenden Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl der
Marktgemeinderatssitze geteilt. “Jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft
erhdlt zunachst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. °Die weiteren zu
vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der héchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der
Berechnung nach Satz 3 ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen oder
Ausschussgemeinschaften zu verteilen. ®Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen
Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die groRere Zahl der bei der
Marktgemeinderatswahl auf die Wahlvorschlage der betroffenen Parteien oder
Wahlergruppen abgegebenen Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft
entscheidet das Los. ‘Wird durch den Austritt oder Ubertritt von
Marktgemeinderatsmitgliedern ~ das  urspringliche  Starkeverhaltnis der im
Marktgemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppen veradndert, so sind diese
Anderungen nach den Satzen 2 bis 5 auszugleichen (Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); haben
danach Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf
einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los.

(2) Fur jedes Ausschussmitglied werden fur den Fall seiner Verhinderung auf Vorschlag
der Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft eine erste und eine zweite
Stellvertretung namentlich bestellt.

(3) 'Den Vorsitz in den Ausschiissen fuhrt der erste Blrgermeister, einer seiner
Stellvertreter oder ein vom ersten Blrgermeister bestimmtes Gemeinderatsmitglied (Art.
33 Abs. 2 Satz 1 GO). ?Ist die den Vorsitz ibernehmende Person bereits Mitglied des
Ausschusses, nimmt deren Vertreter fur die Dauer der Ubertragung den Sitz im
Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). *Den Vorsitz im Rechnungsprifungsausschuss
fuhrt ein vom Marktgemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 Abs. 2 GO).
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(4) Der Marktgemeinderat kann Ausschisse jederzeit auflésen (Art. 32 Abs. 5 GO); das
gilt nicht fiir Ausschiisse, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

2. Aufgaben der Ausschisse

§8
Vorberatende Ausschisse
(1) *Vorberatende Ausschiisse haben die Aufgabe, die ihnen Ubertragenen Gegenstande
fur die Beratung in der Vollversammlung des Marktgemeinderats vorzubereiten und einen
Beschlussvorschlag zu unterbreiten. 2Beriihrt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet
mehrerer vorberatender Ausschisse, konnen diese zu gemeinsamen Sitzungen
zusammentreten.

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschisse mit nachstehendem Aufgabenbereich
gebildet:

1. Haupt- und Finanzausschuss:

a) Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtragshaushaltssatzung
einschlie3lich Anlagen und Bestandteilen,

b) dem Marktgemeinderat vorbehaltene Angelegenheiten nach § 2 Nrn. 1, 2, 4, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22 und 25 der Geschéaftsordnung

2. Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss

a) Erlass, Anderung und Aufhebung von Bebauungsplanen und sonstigen Satzungen
nach den Vorschriften des Ersten Kapitels des Baugesetzbuchs sowie aller drtlichen
Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung, auch in den Fallen

des Art. 81 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung,

b) Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raumordnungs-
Planfeststellungsverfahren sowie in der Bauleitplanung anderer Gemeinden,

c) Entscheidungen tber Widmungen nach StraRen- und Wegerecht,

d) Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren,

e) Abschluss von stadtebaulichen Vertragen im Zusammenhang mit der Aufstellung von

Bebauungsplanen oder &hnlichen Satzungen,
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89
BeschlielRende Ausschiisse

(1) BeschlieRende Ausschiisse erledigen die ihnen Ubertragenen Angelegenheiten
selbststandig anstelle des Marktgemeinderats.

(2) Die Entscheidungen beschlieRender Ausschiisse stehen unbeschadet Art. 88 GO unter
dem Vorbehalt der Nachpriifung durch den Marktgemeinderat. ?Eine Nachprifung muss
nach Art. 32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn der erste Burgermeister oder seine Stellvertretung
im Ausschuss, ein Drittel der stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder ein Viertel der
Marktgemeinderatsmitglieder die Nachprifung durch den Marktgemeinderat beantragt.
3Der Antrag muss schriftlich, spatestens am siebten Tag nach der Ausschusssitzung beim
ersten Birgermeister eingehen. “Soweit Beschliisse die Rechte Dritter beriihren, werden
sie erst nach Ablauf einer Frist von einer Woche wirksam.

(3) Die beschlielRenden Ausschiisse haben im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche:
1. Haupt- und Finanzausschuss:

a) Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen fir die Gemeinde, soweit sie keinem
anderen Ausschuss Ubertragen sind:

- die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln,

- der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der
Vollziehung von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beitragen und Gebiihren
sowie von sonstigen Forderungen,

- die Entscheidung tber UberplanméRige Ausgaben und lber au3erplanméaRige
Ausgaben jeweils im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung
gewahrleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),

- Entscheidungen jeder Art mit finanziellen Auswirkungen fir die Gemeinde,
insbesondere der Abschluss von Vertrdgen und sonstiger Rechtsgeschafte
sowie die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Gemeinde (z.B. auch
Grundstiuicksgeschéfte),

- die Gewahrung von Zuschissen, auch in der Form unentgeltlicher
Nutzungstberlassung von Raumen, an Vereine und Verbénde im Einzelfall,

- Grundsétze fur Geldanlagen, fur Kreditaufnahmen und fir den An- und Verkauf
von Wertpapieren,

b) Personalangelegenheiten der gemeindlichen Beamten und Beamtinnen ab
Besoldungsgruppe A 9 und der Arbeithehmer und Arbeithehmerinnen ab
Entgeltgruppe 9 des TVAD mit Ausnahme der Birgermeister und Biirgermeisterinnen
und der berufsmafRigen Gemeinderatsmitglieder; die Befugnisse nach Art. 43 Abs. 1
Satz 1 GO werden insoweit hiermit vom Marktgemeinderat tibertragen (Art. 43 Abs.
1 Satz 2 GO),

c) Ausutbung von Vorkaufsrechten,
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d) Werkausschuss:
Alle Angelegenheiten der gemeindlichen Eigenbetriebe, soweit nicht der
Marktgemeinderat zur Entscheidung ausschliel3lich zustandig ist, sich die
Entscheidung allgemein vorbehéalt oder im Einzelfall an sich zieht oder es sich um
Angelegenheiten der laufenden Geschéftsfihrung des Eigenbetriebs handelt

soweit nicht der erste Blrgermeister dafir zustandig ist.
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss:

a) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB, der Zustimmung
nach § 36 a BauGB und sonstiger Zustimmungen zu Bauvorhaben,

b) stadtebauliche Vertrage im Rahmen von Entscheidungen nach § 36 BauGB und
8 36 a BauGB,

c) Vergabe von Auftragen fir Bauvorhaben der Gemeinde,

d) Angelegenheiten der Verkehrsplanung, des Stral3enverkehrsrechts und des Straf3en-
und Wegerechts:

- grundsatzliche Anordnungen des Stral3enverkehrsrechts insbesondere die
Entscheidungen Uber Tempo-30-Zonen, von verkehrsberuhigten Bereichen,
von Halteverbotszonen, von Fahrradstreifen, Fahrradstralen und von
FuRgangeriberwegen,

- Angelegenheiten des Zweckverbandes Kommunale Verkehrssicherheit
Oberpfalz mit Ausnahme der Ubertragung von zusétzlichen Aufgaben an den
Zweckverband,

- Vertrage uber die Benutzung 6ffentlicher Stralen und Wege fir die Verlegung
von Ver- und Entsorgungsleitungen,

e) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes einschlieBlich
Umweltvertraglichkeitsprifungen,

soweit nicht der erste Birgermeister dafir zustandig ist.

Ferienausschuss

Die Ferienzeit des Gemeinderates betragt funf Wochen. Sie beginnt jeweils mit dem
ersten Ferientag der allgemeinen Sommerschulferien. Der Ferienausschuss erledigt
wéhrend der Ferienzeit alle Angelegenheiten, fir die sonst der Marktgemeinderat oder
ein beschlieBender Ausschuss zustdndig ist. Aufgaben, die nach § 2 der
Beschlussfassung des Marktgemeinderats vorbehalten sind, soll der Ferienausschuss
nur erledigen, wenn sie nicht ohne Nachteil fir die Beteiligten, fur die Gemeinde oder fur
die Allgemeinheit bis zum Ende der Ferienzeit aufgeschoben werden kénnen. Der
Ferienausschuss ist nicht zusténdig fur Angelegenheiten, die dem Werkausschuss
obliegen oder kraft Gesetzes von besonderen Ausschissen wahrgenommen werden
mussen.
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8§10
Rechnungsprifungsausschuss

Der Rechnungsprifungsausschuss pruft die Jahresrechnung und die Jahresabschliisse der
Eigenbetriebe mit kaufméannischem Rechnungswesen (0rtliche Rechnungsprufung, Art. 103
Abs. 1 GO).

IV. Der erste Burgermeister

1. Aufgaben

§11
Vorsitz im Marktgemeinderat

(1) Der erste Burgermeister fuhrt den Vorsitz im Marktgemeinderat (Art. 36 GO). 2Er bereitet
die Beratungsgegenstande vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den
Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und bt das
Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO).

(2) 'Halt der erste Birgermeister Entscheidungen des Marktgemeinderats oder eines
beschlieRenden Ausschusses fiir rechtswidrig, verstandigt er den Marktgemeinderat oder
den Ausschuss von seiner Auffassung und setzt den Vollzug vorlaufig aus. 2Wird die
Entscheidung aufrechterhalten, fuhrt er die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehérde herbei
(Art. 59 Abs. 2 GO).

8§12
Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines

(1) 'Der erste Blrgermeister leitet und verteilt im Rahmen der Geschéftsordnung die
Geschéfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Er kann dabei einzelne seiner Befugnisse den weiteren
Birgermeistern und Birgermeisterinnen, nach deren Anh6rung auch einem
Marktgemeinderatsmitglied und in den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung
Bediensteten der Gemeinde Ubertragen (Art. 39 Abs. 2 GO). 3Geschaftsverteilung und
Befugnisregelung sollen iibereinstimmen. “Der Ubertragung von Befugnissen auf
Bedienstete im Sinne des Art. 39 Abs. 2 Alternative 4 GO stimmt der
Marktgemeinderat hiermit allgemein zu.

(2) 'Der erste Biirgermeister vollzieht die Beschlisse des Markigemeinderats und seiner
Ausschisse (Art. 36 GO). 2Uber Hinderungsgriinde unterrichtet er den Marktgemeinderat
oder den Ausschuss unverziglich.
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(3) Der erste Burgermeister fuhrt die Dienstaufsicht tber die Gemeindebediensteten und
Ubt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegeniber den Gemeindebeamten und
Gemeindebeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO).

(4) Der erste Burgermeister verpflichtet die weiteren Blrgermeister und
Burgermeisterinnen schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse der
Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Lander
Unbefugten nicht bekannt werden durfen. 2In gleicher Weise verpflichtet er
Marktgemeinderatsmitglieder und Gemeindebedienstete, bevor sie mit derartigen
Angelegenheiten befasst werden (Art. 56 a GO).

§13
Einzelne Aufgaben
(1) Der erste Burgermeister erledigt in eigener Zustéandigkeit

1. die laufenden Angelegenheiten, die fur die Gemeinde keine grundsétzliche Bedeutung
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 GO),

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes
Ubertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung
einschlieB3lich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevolkerung, soweit
nicht fur haushalts- oder personalrechtliche Entscheidungen der Marktgemeinderat
zustandig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines
ihrer Lander geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

4. die ihm vom Marktgemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO ubertragenen
Angelegenheiten,

5. die Entscheidung uber die Ernennung, Beftérderung, Abordnung, Versetzung,
Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten
und Beamtinnen bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

6. die Entscheidung Uber die Einstellung, Hohergruppierung (nicht nur voribergehende
Ubertragung einer hoherwertigen Tatigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an
einen Dritten, Beschaftigung mittels Personalgestellung und Entlassung von
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bis zur Entgeltgruppe 8 des TV6D oder bis zu
einem entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

7. die voriibergehende Ubertragung einer hoher zu bewertenden Tatigkeit auf einen
Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TV6D oder eines
entsprechenden Tarifvertrags,

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschafte (Art. 37 Abs. 3 GO),
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9. die Aufgaben als Vorsitzender des Verwaltungsrats selbststandiger

Kommunalunternehmen des 6ffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO),

10. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO).
(2) Zu den Aufgaben des ersten Birgermeisters gehéren insbesondere auch:
1. in Personalangelegenheiten der Gemeindebediensteten:

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften sowie
etwaiger Grundsatzbeschliisse des Marktgemeinderates bzw. des Haupt- und
Finanzausschusses,

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentatigkeiten.

2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen fur die Gemeinde:

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des
Marktgemeinderats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Héhe

festgelegt sind,
- der Abschluss von Vertragen uber den Verkauf von Baugrundstiicken
einschlieB3lich der Bestellung evtl. erforderlicher

Finanzierungsgrundpfandrechte im Rahmen der vom Marktgemeinderat
beschlossenen allgemeinen Verkaufsbedingungen.
- im Ubrigen bis zu einem Betrag von 50.000 € im Einzelfall,

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der Vollziehung
von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beitrdgen und Geblihren sowie von
sonstigen Forderungen bis zu folgenden Betragen im Einzelfall:

- Erlass 3.000 €
- Niederschlagung 5.000 €
- Stundung 20.000 €
- Aussetzung der Vollziehung 30.000 €

c) die Entscheidung Uber Uberplanmafige Ausgaben bis zu einem Betrag von 40.000
€ und Uber auRerplanmaliige Ausgaben bis zu einem Betrag von 40.000 € im
Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewahrleistet ist (Art. 66
Abs. 1 Satz 1 GO),

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen fir die Gemeinde,
insbesondere der Abschluss von Vertrdgen und sonstiger Rechtsgeschéfte sowie
die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Gemeinde, bis zu einem Betrag
oder —falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des Unterlassens nicht feststeht
— einer Wertgrenze oder einem geschatzten Auftragswert von 50.000 €,

e) Nachtrage zu Vertragen und Rechtsgeschaften mit einer urspringlichen
Auftragssumme bis zu 100.000 €, die einzeln oder zusammen die ursprungliche
Auftragssumme um nicht mehr als 20 % erhéhen,
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f) Nachtrdge zu Vertragen und Rechtsgeschéaften mit einer urspringlichen
Auftragssumme von mehr als 100.000 €, die einzeln oder zusammen die
urspringlich vereinbarte Auftragssumme um nicht mehr als 10%, insgesamt jedoch
nicht mehr als 50.000 € erh6hen,

g) die Gewahrung von Zuschissen, auch in der Form unentgeltlicher
Nutzungsuberlassung von Raumen, an Vereine und Verbénde bis zu einem Betrag
von 3.000 € je Einzelfall.

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten:

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschlie3lich Abhilfeverfahren, die Abgabe
von Prozesserklarungen einschlieBlich  Klageerhebung, Einlegung von
Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an
einen Prozessbevollméachtigten oder eine Prozessbevollmachtigte, wenn die
finanzielle Auswirkung auf die Gemeinde bzw., falls diese nicht bestimmbar, der
Streitwert voraussichtlich 50.000 € nicht bersteigt und die Angelegenheit keine
grundséatzliche Bedeutung hat,

b) Angelegenheiten des ubertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht dem
Marktgemeinderat oder einem Ausschuss vorbehalten sind (88 2, 9), insbesondere
Staatsangehdrigkeits- und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und
Statistik, Gesundheits- und Veterinarwesen, o6ffentliches Versicherungswesen,
Lastenausgleich.

4. in Bauangelegenheiten:

a) die Abgabe der Erklarung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 2 Nr. 5 bzw. die Mitteilung
nach Art. 58 Abs. 2 Satz 6 BayBO,

b) die Behandlung der Anzeigen nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 7 BayBO,

c) die Stellungnahme nach Art. 65 Abs. 1 Satz 4 BayBO bzw. die Erteilung des
gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz
1 BayBO fir Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 sowie fiir bauliche Anlagen, die
keine Gebaude sind, mit einer Héhe bis zu 10 m
- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils,
- oder
- Uber das ein Vorbescheid vorliegt, zu dem durch den Bau-, Umwelt- und

Verkehrsausschuss das gemeindliche Einvernehmen erteilt wurde,

d) die Zustimmung zu Vorhaben nach § 36a BauGB fiir Geb&dude der Gebaudeklassen
1 bis 3, Uber die ein Vorbescheid vorliegt und die vom Vorbescheid nicht
abweichen,

e) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1
BayBO,

f) die Erteilung von Negativzeugnissen nach 8§ 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB bei
Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts,

g) Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung anderer Gemeinden ohne
grundsatzliche Bedeutung.
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(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist fir die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2
der Zeitraum malf3geblich, fir den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum
nicht bestimmbar, so ist der flinffache Jahresbetrag anzusetzen.

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz
1 GO fallen, werden sie hiermit dem ersten Birgermeister gemaf Art. 37 Abs. 2 GO zur
selbststandigen Erledigung Gbertragen.

§14

Vertretung der Gemeinde nach aul3en

(1) Die Befugnis des ersten Birgermeisters zur Vertretung der Gemeinde nach auf3en bei
der Abgabe von rechtserheblichen Erklarungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschrankt sich auf
den Vollzug der einschlagigen Beschlisse des Marktgemeinderats und der
beschlieRenden Ausschisse, soweit der erste Birgermeister nicht gemaR § 13 zum
selbststandigen Handeln befugt ist.

(2) Der erste Burgermeister kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis unter Beachtung
des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der Gemeinde erteilen.

§15
Abhalten von Blrgerversammlungen

(1) 'Der erste Burgermeister beruft mindestens einmal jahrlich, auf Verlangen des Markt-
gemeinderats auch ofter, eine Burgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). ?Den Vorsitz
in der Versammlung flhrt der erste Birgermeister oder eine von ihm bestellte Vertretung.

(2) Auf Antrag von Gemeindebtrgern und Gemeindeburgerinnen nach Art. 18 Abs. 2 GO
beruft der erste Birgermeister dartber hinaus eine weitere Birgerversammlung ein, die
innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Gemeinde stattzufinden
hat.

§16
Sonstige Geschafte

Die Befugnisse des ersten Birgermeisters, die auferhalb der Gemeindeordnung
gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschéfte,
Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben unberihrt.
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2. Stellvertretung

§17

Weitere Burgermeister und Burgermeisterinnen, weitere Stellvertretung, Aufgaben

(1) Der erste Burgermeister wird im Fall der Verhinderung vom zweiten Blrgermeister
oder von der zweiten Birgermeisterin und, wenn dieser oder diese ebenfalls verhindert
ist, vom dritten Burgermeister oder der dritten Blrgermeisterin vertreten (Art. 39 Abs. 1
Satz 1 GO).

(2) Fur den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Blrgermeister und Birgermeisterinnen
bestimmt der Marktgemeinderat aus seiner Mitte geman Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO weitere
Stellvertretungen :

1. Johann Dechant
2. Bianca Hoffmann-Baumstark
3. Peter Theisinger

(3) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin bt im Verhinderungsfall die gesamten
gesetzlichen und geschaftsordnungsméaRigen Befugnisse des ersten Blirgermeisters aus.

(4) Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsachlichen
oder rechtlichen Grinden, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit,
vorlaufiger Dienstenthebung oder personlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt
auszuiliben. ?Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage,
die Amtsgeschéfte auszuiiben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein
Fall der Verhinderung nicht vor.

V. Ortssprecher

8§18
Rechtsstellung, Aufgaben

(1) *Ortssprecher sind ehrenamtlich tatige Gemeindebirger oder Gemeindebirgerinnen
mit beratenden Aufgaben. 2Sie haben das Recht, an allen Sitzungen des
Marktgemeinderats und seiner Ausschiisse mit beratender Stimme teilzunehmen und
Antréage zu stellen.

(2) Ortssprecher werden zu den Sitzungen eingeladen; § 25 gilt entsprechend.
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B. Der Geschéaftsgang

I. Allgemeines

§19
Verantwortung fur den Geschéaftsgang

(1) *Marktgemeinderat und erster Birgermeister sorgen fir den ordnungsgemafen Gang
der Geschafte, insbesondere fur den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und
im Gbertragenen Wirkungskreis und fur die Durchfihrung der gesetzméaRigen Anordnungen
und Weisungen der Staatsbehorden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen
(Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO).

(2) Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an den Marktgemeinderat (Art.
56 Abs. 3 GO) werden durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann dem
Marktgemeinderat oder dem zustandigen beschlieBenden Ausschuss vorgelegt.
2Eingaben, die in den Zustandigkeitsbereich des ersten Birgermeisters fallen, erledigt
dieser in eigener Zustandigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet er den
Marktgemeinderat.

§20
Sitzungen, Beschlussfahigkeit

(1) 'Der Marktgemeinderat beschlieRt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine
Beschlussfassung durch mindliche Befragung aul3erhalb der Sitzungen oder im
Umlaufverfahren ist ausgeschlossen.

(2) Der Marktgemeinderat ist beschlussfahig, wenn samtliche Mitglieder ordnungsgeman
geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47
Abs. 2 GO).

(3) Wird der Marktgemeinderat wegen Beschlussunfahigkeit in einer friiheren Sitzung
infolge einer nicht ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur
Verhandlung tber denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rucksicht auf
die Zahl der Erschienenen beschlussfahig. ?Bei der zweiten Einladung muss auf diese
Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO).

§21
Offentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Marktgemeinderats sind 6ffentlich, soweit nicht Rucksichten auf das
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Anspriiche Einzelner entgegenstehen (Art. 52
Abs. 2 GO).

(2) 'Die offentlichen Sitzungen des Marktgemeinderats sind allgemein zugéanglich, soweit
der fir die Zuhorerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Fir die Medien ist stets eine
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angemessene Zahl von Platzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bediirfen
der Zustimmung des oder der Vorsitzenden und des Marktgemeinderats; sie sind auf
Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. “Ton- und
Bildaufnahmen von Gemeindebediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit
deren Einwilligung zul&ssig.

(3) Zuhdrende, welche die Ordnung der Sitzung stéren, kénnen durch den Vorsitzenden
oder die Vorsitzende aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO).

8§22
Nichtoffentliche Sitzungen
(1) Yn nichtoffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:

1. Personalangelegenheiten in Einzelfallen,
2. Rechtsgeschéfte in Grundstiicksangelegenheiten,
3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen.

2AuBerdem werden in nichtéffentlicher Sitzung behandelt:

1. Angelegenheiten des Uubertragenen Wirkungskreises, deren nichtoffentliche
Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehdrde verfugt ist,

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder
nach der Natur der Sache erforderlich ist.

(2) *Zu nichtoffentlichen Sitzungen kénnen im Einzelfall durch Beschluss Personen, die
dem Marktgemeinderat nicht angehdren, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit
fur die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese
Personen sollen zur Verschwiegenheit nach 8 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz
verpflichtet werden.

(3) Die in nichtoffentlicher Sitzung gefassten Beschliisse gibt der erste Biirgermeister der
Offentlichkeit bekannt, sobald die Griinde fiir die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52
Abs. 3 GO).

Il. Vorbereitung der Sitzungen

§23
Einberufung

(1) 'Der erste Burgermeister beruft die Marktgemeinderatssitzungen ein, wenn die
Geschéftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der Marktgemeinderatsmitglieder es
schriftlich oder elektronisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art.
46 Abs. 2 Satze 2 und 3 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2
Satz 3 GO beruft er die Marktgemeinderatssitzung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung
spatestens am 14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens bei
ihm stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO).
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(2) 'Die Sitzungen finden im GroRen Sitzungssaal des Rathauses statt; sie beginnen
regelmaBig um 18.00 Uhr. 2RegelmaRiger Sitzungstag fur Marktgemeinderatssitzungen ist
der zweite Dienstag eines Monats. 3In der Einladung (8 25) kann im Einzelfall etwas
anderes bestimmt werden.

8§24
Tagesordnung

(1) 'Der erste Blrgermeister setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene
Antrage von Marktgemeinderatsmitgliedern setzt der erste Burgermeister moglichst auf die
Tagesordnung der nachsten Sitzung. 3Ist das nicht mdglich, sind die Antrage in jedem Fall
innerhalb von drei Monaten auf die Tagesordnung einer Marktgemeinderatssitzung zu
setzen. *Eine materielle Vorprifung findet nicht statt.

(2) YIn der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstéande einzeln und inhaltlich konkretisiert
zu benennen, damit es den Marktgemeinderatsmitgliedern erméglicht wird, sich auf die
Behandlung der jeweiligen Gegenstande vorzubereiten. 2Soweit die Konkretisierungen
schutzwuirdige Daten enthalten, sollten diese den Marktgemeinderatsmitgliedern regelmaRig
gesondert zur Verfiigung gestellt werden. *Das gilt sowohl fur offentliche als auch fiir
nichtéffentliche Marktgemeinderatssitzungen.

(3) Die Tagesordnung fur offentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit
der Sitzung spatestens am 3. Tag vor der Sitzung ortsiblich bekannt zu machen (Art. 52 Abs.
1 GO). 2Die Tagesordnung nichtoffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt gemacht.

(4) Den ortlichen Medien soll die Tagesordnung jeder 6ffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt
werden.

§25

Form und Frist fur die Einladung

(1) 'Die Marktgemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter Beifiigung der Tagesordnung
oder mit ihrem Einverstandnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle einer
elektronischen Einladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail
und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem
technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschiitzten Bereich (Ratsinformationssystem)
eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt. *Die Tagesordnung kann bis spatestens
zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung erganzt werden.

(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn die E-Mail nach
Absatz 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten des Empfangers oder bei seinem Provider
abrufbar eingegangen und Ublicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist.

(3) Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen,
beigefigt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der
M;n‘ktf:
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Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen
konnen schriftlich oder elektronisch im Ratsinformationssystem im Sinne von Absatz 1 Satz
2 zur Verfugung gestellt werden. *Hat das Marktgemeinderatsmitglied sein Einverstandnis
zur elektronischen Ladung erklart, werden die weiteren Unterlagen grundsatzlich nur
elektronisch bereitgestellt.

(4) Die Ladungsfrist betragt sechs Tage; sie kann in dringenden Fallen auf drei Tage verkirzt
werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung
der Frist nicht mitgerechnet.

(5) !Darliber hinaus werden die Sitzungsladung und die Sitzungsunterlagen den
Marktgemeinderatsmitgliedern auch dann in dem Ratsinformationssystem zur Verfligung
gestellt, sofern sie ihre Bereitschaft zum Empfang einer elektronischen Ladung noch nicht
erteilt haben. 2In diesem Fall liegt eine ordnungsgemafe Ladung im Sinne des Art. 47 Abs.
2 GO bei Erflllung der Absatze 1 bis 4 vor.

8§26
Antrage

(1) *Antrage, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch
zu stellen und ausreichend zu begrinden. 2Bei elektronischer Ubermittlung sind
Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwirdige Daten sind
grundsatzlich Uber das fur die Mitglieder des Marktgemeinderates bereitgestellte E-Mail-
Postfach zu tibermitteln. 2Antrage sollen spatestens am 14. Tag vor der Sitzung beim ersten
Burgermeister eingereicht werden. *Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im
Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten.

(2) Verspatet eingehende oder erst unmittelbar vor oder wahrend der Sitzung gestellte
Antrage kdnnen nachtraglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Marktgemeinderat der Behandlung mehrheitlich
zustimmt oder

2. samtliche Mitglieder des Marktgemeinderats anwesend sind und kein Mitglied der
Behandlung widerspricht.

(3) Antrage zur Geschaftsordnung, z. B. Nichtbefassungsantrage, Zurtickziehung eines
Antrags u. ., oder einfache Sachantrage, z. B. Anderungsantrage, kénnen auch wahrend
der Sitzung und ohne Beachtung der Form gestellt werden.

lll. Sitzungsverlauf

§27
Eroffnung der Sitzung

(1) Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung. 2Er stellt die ordnungsgemaRe Ladung der
Marktgemeinderatsmitglieder sowie die Beschlussfahigkeit des Marktgemeinderats fest
und erkundigt sich nach Einwanden gegen die Tagesordnung.
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(2) Die Niederschrift iber die vorangegangene nichtoffentliche Sitzung liegt einen Tag
vor Sitzungsbeginn im Vorzimmer des Blrgermeisters zur Einsicht auf. Sie wird wahrend
der Dauer der Sitzung zur Einsicht fur die Marktgemeinderatsmitglieder in Umlauf
gesetzt. 2Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, so
gilt die Niederschrift als vom Marktgemeinderat gemaf Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt.

(3) *Mit der Genehmigung nach Abs. 2 gilt fir den offentlichen Teil der Niederschrift die
Druckfreigabe fur das Mitteilungsblatt des Marktes Regenstauf als in ungekirzter Form
erteilt. 2Fr schriftlich vorgelegte WeihnachtsgriiRe gilt die Druckfreigabe bereits vor der
Genehmigung als erteilt.

§28
Eintritt in die Tagesordnung

(1) !Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der durch die Tagesordnung
festgelegten Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch den Vorsitzenden
geandert werden.

(2) *Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtoffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 22), so
wird dariiber vorweg unter Ausschluss der Offentlichkeit beraten und entschieden (Art. 52
Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtoffentlichen Sitzung eingeladen, gilt
die Behandlung in nichtoffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht der Markt-
gemeinderat anders entscheidet.

(3) 'Der oder die Vorsitzende oder eine von ihm oder ihr mit der Berichterstattung
beauftragte Person tragt den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und
erlautert ihn. 2Anstelle des mindlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen
werden.

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt worden sind, ist der
Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben.

(5) *Soweit erforderlich, konnen auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Beschluss des
Marktgemeinderats Sachverstandige zugezogen und gutachtlich gehort werden.
2Entsprechendes gilt fir sonstige sachkundige Personen.

§29
Beratung der Sitzungsgegenstande

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverstandigen,
eroffnet der oder die Vorsitzende die Beratung.

(2) *Mitglieder des Marktgemeinderats, die nach den Umstéanden annehmen mussen, von
der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen
personlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor
Beginn der Beratung dem oder der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen.
2Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art wahrend der Beratung erkennbar
werden. 2Das wegen personlicher Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat wahrend der
Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei
Markt
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offentlicher Sitzung im Zuhoérerraum Platz nehmen, bei nichtoffentlicher Sitzung verlasst es
den Raum.

(3) 1Sitzungsteilnehmer dirfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen vom Vorsitzenden
erteilt wird. 2Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. *Bei
gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende Uber die Reihenfolge. “Bei
Wortmeldungen ,zur Geschéaftsordnung® ist das Wort auler der Reihe sofort zu erteilen.
5Zuhorenden kann das Wort nicht erteilt werden.

(4) 'Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an den
Marktgemeinderat. 2Die  Redebeitrage missen sich auf den jeweiligen
Tagesordnungspunkt beziehen.

(5) 'Wahrend der Beratung tber einen Antrag sind nur zulassig:

1. Antrage zur Geschaftsordnung,
2. Zusatz- oder Anderungsantrage oder Antrage auf Zurtickziehung des zu beratenden
Antrags.

2Uber Antrage zur Geschaftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache
selbst findet insoweit nicht statt.

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden
geschlossen.

(7) Bei Verstol} gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeitragen ruft der Vorsitzende zur
Ordnung und macht die betreffende Person auf den VerstoR aufmerksam. 2Bei weiteren
VerstoRen kann der oder die Vorsitzende ihr das Wort entziehen.

(8) 'Gegen Mitglieder des Marktgemeinderates, die die Ordnung erheblich stéren, kann der
Vorsitzende mit Zustimmung des Marktgemeinderates ein Ordnungsgeld bis zu 500 €, im
Wiederholungsfall bis zu 1.000 €, festsetzen. Ein Wiederholungsfall im Sinne von Satz 1
liegt vor, wenn gegeniber dem Mitglied innerhalb derselben Sitzung bereits ein
Ordnungsgeld festgesetzt wurde (Art. 53 Abs. 3 GO).

(9) Mitglieder des Marktgemeinderats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stéren, kann
der oder die Vorsitzende mit Zustimmung des Markigemeinderats von der Sitzung
ausschlieRen. 2Uber den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Gemeinderat
(Art. 53 Abs. 2 GO).

(10) 'Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und
Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden kénnen. 2Eine
unterbrochene Sitzung ist spatestens am nachsten Tag fortzufiihren; einer neuerlichen
Einladung hierzu bedarf es nicht. ®Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die
Sitzung unterbrochen wurde. “Der oder die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung
bekannt.
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§ 30
Abstimmung

(1) *Nach Durchfiihrung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf ,Schluss der
Beratung" schlieBt der oder die Vorsitzende die Beratung und Ilasst Uber den
Beratungsgegenstand abstimmen. 2Er oder sie vergewissert sich zuvor, ob die
Beschlussfahigkeit (§ 20 Abs. 2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Antrage zur Abstimmung, so wird Uber sie in der nachstehenden
Reihenfolge abgestimmt:

1. Antrage zur Geschéaftsordnung,

2. Antrage, die mit dem Beschluss eines Ausschusses Ubereinstimmen; Uber sie ist vor
allen anderen Antragen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen,

3. weitergehende Antrage; das sind die Antrage, die voraussichtlich einen grof3eren
Aufwand erfordern oder einschneidendere MaBhahmen zum Gegenstand haben,

4. friher gestellte Antrage vor spater gestellten, sofern der spatere Antrag nicht unter die
Nrn. 1 bis 3 fallt.

(3) Grundsatzlich wird tber jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Uber einzelne Teile
eines Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der oder die
Vorsitzende eine Teilung vornimmt.

(4) Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. ?Der oder die Vorsitzende
formuliert die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit ,ja" oder ,nein"
beantwortet werden kann. *Grundsatzlich wird in der Reihenfolge ,ja" - ,nein" abgestimmt.

(5) 'Beschliisse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss
des Marktgemeinderats durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der
Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben
ist. 2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); wird dadurch ein
ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die
Beschlussfassung tiber das Gegenteil. *Kein Mitglied des Marktgemeinderats darf sich der
Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO).

(6) 'Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende zu
zahlen. ?Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu
geben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(7) *Uber einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die
Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle
Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung
einverstanden sind. ?In einer spateren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes
vorgesehen, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere
dann erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige
Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegenstand ordnungsgemafR auf die
Tagesordnung gesetzt wurde.
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§ 31
Wahlen

(1) Fur Entscheidungen des Marktgemeinderats, die in der Gemeindeordnung oder in
anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit
in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) *Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungdiltig
sind insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen
des Gewahlten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder
ahnlichem das Wahlgeheimnis verletzen kdnnen.

(3) 'Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen giiltigen Stimmen erhélt. 2Ist
mindestens die Halfte der abgegebenen Stimmen ungiiltig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gultig und erhalt niemand mehr als die Halfte der
abgegebenen giltigen Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden
Personen mit den hoéchsten Stimmenzahlen statt. “Haben im ersten Wahlgang mehr als
zwei Personen die gleiche héchste Stimmenzahl, wird die Wahl wiederholt. *Haben
mehrere Personen die gleiche zweithtchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darlber,
wer von ihnen in die Stichwahl kommt. ®Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet
gleichfalls das Los.

832
Anfragen

Die Marktgemeinderatsmitglieder koénnen in jeder Sitzung nach Erledigung der
Tagesordnung an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende Anfragen Uber solche
Gegenstande richten, die in die Zustandigkeit des Marktgemeinderats fallen und nicht auf
der Tagesordnung stehen. 2Nach Mdglichkeit sollen der oder die Vorsitzende oder
anwesende Gemeindebedienstete solche Anfragen sofort beantworten. 3Ist das nicht
moglich, so werden sie in der nachsten Sitzung beantwortet. “Eine Aussprache Uber
Anfragen findet in der Sitzung grundsatzlich nicht statt.

§ 33
Beendigung der Sitzung

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schliel3t der oder die Vorsitzende
die Sitzung.
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IV. Sitzungsniederschrift

8§34
Form und Inhalt

(1) *Uber die Sitzungen des Marktgemeinderats werden Niederschriften gefertigt, deren
Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach
offentlichen und nichtoffentlichen Tagesordnungspunkten gefiihrt. 2 Niederschriften sind
jahrgangsweise zu binden.

(2) *Als Hilfsmittel fur das Anfertigen der Niederschrift kénnen Tonaufnahmen gefertigt
werden. 2Der Tontrager ist unverziglich nach Genehmigung der Niederschrift zu I6schen
und darf AulRenstehenden nicht zug&nglich gemacht werden.

(3) st ein Mitglied des Marktgemeinderats bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist
dies in der Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in
der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).

(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden und von dem Schriftfihrer oder der
Schriftfihrerin zu unterzeichnen und vom Marktgemeinderat zu genehmigen (Art. 54 Abs.
2 GO).

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten gefihrt.

(6) 'Die Niederschrift der letzten Sitzung wird am Tag vor und am Tag der Sitzung im
Vorzimmer des ersten Burgermeisters zur Einsicht aufgelegt sowie wéhrend der Sitzung in
Umlauf gegeben. 2Sie gilt als genehmigt, sofern bis zum Ende der Sitzung von Mitgliedern
des Marktgemeinderates keine Einwande erhoben werden.

(7) Die Niederschrift der offentlichen Sitzung wird im Mitteilungsblatt und im
Ratsinformationssystem verdffentlicht.

835
Einsichtnahme und Abschrifterteilung

(1) In die Niederschriften tber o6ffentliche Sitzungen kénnen alle Gemeindebirger und
Gemeindebirgerinnen Einsicht nehmen; dasselbe gilt fur auswérts wohnende Personen
hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im
Gemeindegebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO).

(2) *Marktgemeinderatsmitglieder konnen jederzeit die Niederschriften tiber 6ffentliche und
nichtoffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in offentlicher Sitzung
gefassten Beschlisse erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von
Beschlussen, die in nichtoffentlicher Sitzung gefasst wurden, kdnnen sie verlangen, wenn
die Grunde fur die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 Abs. 3
Satz 1 GO).

(3) Niederschriften Gber 6ffentliche Sitzungen kénnen den Marktgemeinderatsmitgliedern
im Ratsinformationssystem zur Verfligung gestellt werden. %Gleiches gilt fiir Beschlisse,
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die in nichttffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Grinde fur die Geheimhaltung
weggefallen sind.

(4) Die Absatze 1 und 2 gelten auch fur Niederschriften friherer Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprifungsangelegenheiten konnen die Marktgemeinderatsmitglieder
jederzeit die Berichte lber die Prifungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden
nicht erteilt.

V. Geschaftsgang der Ausschisse

8 36
Anwendbare Bestimmungen

(1) Fur den Geschaftsgang der Ausschiisse gelten die 88 19 bis 35 sinngemaR.
2Marktgemeinderatsmitglieder, die einem Ausschuss nicht angehoren, erhalten die
Ladungen zu den Sitzungen nebst Tagesordnung sowie die Sachberichte der 6ffentlichen
Sitzungen nachrichtlich.

(2) Mitglieder des Marktgemeinderats konnen in der Sitzung eines Ausschusses, dem sie
nicht angehoren, nur als Zuhérende anwesend sein. 2Berat ein Ausschuss Uber den Antrag
eines Marktgemeinderatsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehdrt, so gibt der
Ausschuss ihm Gelegenheit, seinen Antrag mindlich zu begriinden. 3Satz 1 und 2 gelten
fur offentliche und nichtéffentliche Sitzungen.

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

§ 37

Art der Bekanntmachung

1Satzungen und Verordnungen werden im ausschlie3lich digital veroffentlichten Amtsblatt
des Marktes Regenstauf Uber das Internet unter ,www.regenstauf.de/buergerservice-und-
politik/service/amtliche-bekanntmachungen“ amtlich bekannt gemacht. 2Soweit eine
zusatzliche analoge Bekanntmachung gesetzlich zwingend erforderlich ist, erfolgen
Bekanntmachungen im ausschlie3lich digital veroffentlichten Amtsblatt nach Satz 1 und im
Mitteilungsblatt. 3lm Mitteilungsblatt werden zusatzlich Hinweise auf die Veroffentlichungen
im digitalen Amtsblatt abgedruckt.
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C. Schlusshestimmungen

§ 38
Anderung der Geschéftsordnung

Vorstehende Geschéftsordnung kann durch Beschluss des Marktgemeinderats geandert
werden.

§ 39
Verteilung der Geschaftsordnung
Jedem Mitglied des Marktgemeinderats ist ein Exemplar der Geschaftsordnung
auszuhéandigen. 2Im Ubrigen liegt die Geschaftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der
Verwaltung der Gemeinde auf.
§ 40

Inkrafttreten

!Diese Geschaftsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die
Geschéftsordnung vom 6. Mai 2020 aul3er Kratft.

Regenstauf, 06.05.2026

Schindler
Erster Burgermeister
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Bekanntmachung des Landratsamtes Regensburg

Wasserrecht

Festsetzung eines Uberschwemmungsgebiets fiir den Diesenbach (Gewéasser lIl.
Ordnung) Fluss-km 0,0 bis 3,3 auf dem Gebiet des Marktes Regenstauf im Landkreis
Regensburg durch Erlass einer Uberschwemmungsgebietsverordnung

Anhorungsverfahren geman Art. 73 Abs. 3 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) i. V. m. Art.
73 Abs. 2 bis 8 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwV{G)
Offentliche Auslegung des Entwurfs der Verordnung mit Planunterlagen

Das Landratsamt Regensburg priift die Festsetzung eines Uberschwemmungsgebietes fiir
den Diesenbach (Gewasser Ill. Ordnung) im Landkreis Regensburg im Rahmen einer
Verordnung. Hiermit erfolgt die Bekanntmachung tber die Auslegung des amtlichen Entwurfs
der Verordnung sowie der zugehdrigen Planunterlagen.

1. Beschreibung

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg als wasserwirtschaftliche Fachbehdrde, hat das
Uberschwemmungsgebiet fuir den Diesenbach von Fluss-km 0,0 bis 3,3 in Regenstauf
ermittelt. Uberschwemmungsgebiete sind nach § 76 Abs. 1 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) Gebiete zwischen oberirdischen Gewassern und Deichen oder Hochufern und
sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen Gewassers tiberschwemmt oder
durchflossen oder die fir Hochwasserentlastung oder Riickhaltung beansprucht werden.

Bei dem Uberschwemmungsgebiet handelt es sich um ein sonstiges
Uberschwemmungsgebiet i.S.d. Art. 46 Abs. 3 Satz 1 Alt. 3 BayWG. Demnach ist in diesem
Fall das Landratsamt Regensburg erméachtigt ein Uberschwemmungsgebiet durch
Rechtsverordnung festzusetzen. Der Gesetzgeber hat dem Landratsamt ein
Normsetzungsermessen bezuglich der Festsetzung eingerdumt. Das Wasserwirtschaftsamt
Regensburg hat aus fachlicher Sicht eine Festsetzung empfohlen.

Fur einen Grof3teil des vom Festsetzungsentwurf umfassten Gebiets (Fluss-km 0,5 -3,3),
bestand vom 17.02.2017 bis 16.02.2024 eine vorlaufige Sicherung nach Art. 47 BayWG
(Amtsblatter des Landkreises Regensburg Nr. 7/2017 und Nr. 12/2022).

Die Uberschwemmungsgebietsgrenzen fir ein hundertjahriges Hochwasser (HQ 100) am
Diesenbach wurden durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg ermittelt. Gemali Art. 46
Abs. 2 Satz 1 BayWG ist fir die Ermittlung der Uberschwemmungsgebiete ein
Hochwasserereignis zugrunde zu legen, das statistisch einmal in hundert Jahren zu erwarten
ist (Bemessungshochwasser). Da es sich um einen statistischen Wert handelt, kann das
Ereignis innerhalb von hundert Jahren auch mehrfach auftreten oder tberschritten werden.
Bei dem Uberschwemmungsgebiet handelt es sich um die Ermittlung und Darstellung einer
von Natur aus bestehenden Hochwassergefahr und nicht um eine behdrdliche Planung.

Die Uberschwemmungsgebietsverordnung soll Regelungen zur Verminderung nachteiliger
Hochwasserfolgen treffen.

Ziele der Festsetzung sind insbesondere der Erhalt von Rickhalteflachen sowie der
Gewasserlandschaft und ihrer 6kologischen Strukturen, die Starkung des
Risikobewusstseins und die Gefahrenabwehr fir den Hochwasserfall.
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2. Anhérungsverfahren

2.1 Auslegung

Im Rahmen des Anhodrungsverfahrens (Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 2
bis 8 BayVwVfG) wird die Auslegung des Plans bezlglich Festsetzung des
Uberschwemmungsgebietes veranlasst. Dies dient der Information und Beteiligung der
Offentlichkeit und eroffnet die Gelegenheit sich hiertiber zu informieren. Damit wird der
AnstoRRfunktion Rechnung getragen.

Gemal Art. 73 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Art. 69 Abs. 2 Satz 3 BayWG werden Bekanntmachung
und Auslegung durch die Verdffentlichung auf der Internetseite des Landratsamtes
Regensburg bewirkt.

Die Auslegungsunterlagen umfassen:

1 Verordnungsentwurf

1 Erlauterungsbericht

1 Ubersichtskarte (U1) MaRstab 1 : 25 000

2 Detailkarten (K1 bis K2) Maf3stab 1 : 2500

1 Erlauterung der Vorgehensweise bei der Ermittlung von
Uberschwemmungsgebieten

Die auszulegenden Unterlagen sind
im Zeitraum vom

12. Mai 2026 bis einschlief3lich 11. Juni 2026
auf der Internetseite

https://www.landkreis-regensburg.de/Landratsamt/Offentliche-Bekanntmachungen/

zuganglich.

Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine leicht zu erreichende Zugangsmdglichkeit zur
Verfligung gestellt. Die auszulegenden Unterlagen kénnen insbesondere parallel zur
genannten Internetverdtffentlichung auch

- im Landratsamt Regensburg, Altmuhlstraf3e 3, 93059 Regensburg,
im Zeitraum vom

12. Mai 2026 bis einschlie3lich 11. Juni 2026

nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden.

2.2 Stellungnahmen und Einwendungen

Stellungnahmen und Einwendungen gegen die Festsetzung des

Uberschwemmungsgebietes
koénnen bis 2 Wochen nach Ablauf der 6ffentlichen Auslegung, d.h.

bis einschlief3lich 25. Juni 2026 (24:00 Uhr — Poststempel der Behérde)

bei dem Markt Regenstauf BahnhofstraRe 15, 93128 Regenstauf oder beim Landratsamt
Regensburg, AltmuhlstraRe 3, 93059 Regensburg unter Nennung des

Markt ~ .

i,
34 waborve


https://www.landkreis-regensburg.de/Landratsamt/Öffentliche-Bekanntmachungen/

Amtsblatt des Marktes Regenstauf Nr. 12/2026

Uberschwemmungsgebietes schriftlich oder zur Niederschrift eingereicht werden (Art. 73
Abs. 4 Satz 1 BayVwV{G). Zugelassene elektronische Moglichkeiten zur Ersetzung der
Schriftform ergeben sich aus Art. 3a BayVwV{G.

Die Erhebung einer bertcksichtigungsfahigen Stellungnahme oder Einwendung setzt voraus,
dass sie fristgerecht abgegeben wird und dass eine sachgerechte und hinreichend
substantiierte Begriindung aus ihr hervorgeht. Zudem muss sie den Namen und die
vollstandige Anschrift der Einwenderin / des Einwenders enthalten und unterschrieben sein.

Die Abgabe von Einwendungen oder Stellungnahmen durch einfache E-Mail ist
unzulassig.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwV{G).
Vereinigungen die aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen den Erlass der Verordnung
einzulegen kénnen innerhalb der gleichen Frist Stellung nehmen; auch bei diesen sind nach
Fristablauf Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (Art. 73 Abs. 4 Satze 3-6 BayVwV{G).

2.3 Erdrterungstermin

Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann ein Erdrterungstermin durchgefuhrt werden. Dabei
werden alle fristgerecht erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen
Stellungnahmen von Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG und die
Stellungnahmen der Behorden zu der Uberschwemmungsgebietsverordnung mit dem Trager
des Vorhabens, den Behdrden, den Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen oder
Stellungnahmen abgegeben haben, erortert.

Der Erorterungstermin wird mindestens eine Woche vorher auf der genannten Internetseite
des Landratsamtes Regensburg bekannt gemacht (Art 73 Abs. 6 Satz 2 BayVwVfG, Art. 69
Abs. 2 Satz 3 BayWG).

Beim Ausbleiben eines Beteiligten kann im Erérterungstermin auch ohne diesen verhandelt
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder
Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Erérterungstermin durch
Offentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden konnen, wenn mehr als 50
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.

Regensburg, den 30.04.2026
Landratsamt Regensburg
Abteilung S 3

Natur- und Umweltschutz

gez.

Herrmann
Abteilungsleiter
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